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Richtlinien für OeSV-lizenzierte Ausbildungsstätten Binnen 2021/2022 

 

1. Allgemeines 
 

OeSV-lizenzierte Ausbildungsstätten-Binnen, bilden zum Bfa-Binnen und/oder Bfa-Binnen Junior nach 

Vorgabe der Bfa-Binnen Prüfungsordnung des OeSV aus. 

Eine OeSV-lizenzierte Ausbildungsstätte bildet immer in Theorie und Praxis aus und schafft so die 

Voraussetzungen für den Erwerb eines OeSV-Befähigungsausweises. 

Eine vom OeSV lizenzierte Ausbildungsstätte kann sein: 

 Ein auf Gewinn orientiertes Unternehmen (natürliche Personen, Personengesellschaften und 

juristischen Personen). 

 Ein OeSV-Verbandsverein, sofern die Regeln der Gemeinnützigkeit strikt eingehalten werden. 

1.1 Inhaber 

Die Lizenzierung wird dem Inhaber erteilt. Inhaber kann eine natürliche Person, eine Personengesellschaft 

oder eine juristische Person mit Sitz im EU-Raum oder österreichischen Rechts sein. 

1.2 Verantwortlicher 

Der Inhaber kann einen Verantwortlichen benennen. Die Nennung eines Verantwortlichen ist verpflichtend, 

wenn: 

 Der Inhaber keine natürliche Person ist. 

 Der Inhaber nicht die Qualifikation eines Verantwortlichen gemäß Anhang erbringt 

1.3 Lehrpersonal 

Lehrpersonen unterrichten die Auszubildenden. 

Inhaber können, sofern sie natürliche Personen sind und die Qualifikation nachweisen, zugleich auch 

Verantwortlicher und/oder Lehrperson sein; Verantwortliche können zugleich auch Lehrpersonen sein. 

1.4 Kontaktperson 

Der Inhaber kann eine Kontaktperson zum OeSV nennen, diese ist dann für den OeSV Ansprechpartner in 

administrativen Fragen. 
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2. Voraussetzungen für die Anerkennung  
 

 Verantwortlicher und Lehrperson(en) üben den Segelsport neben Ihrer Tätigkeit auf Binnenrevieren 

und/ oder auf See, selbst aktiv während des Kalenderjahres aus 

 Inhaber, Verantwortlicher und Lehrperson(en) sind ausübende Mitglieder des OeSV 

 Ein adäquates Büro, eine Postadresse, eine Telefonnummer sowie eine E-Mailadresse müssen 

ganzjährig vorhanden sein 

 Die Verfügungsberechtigung über mindestens einen abgeschlossenen Vortragsraum mit 

entsprechender Ausrüstung und Lehrmaterial muss nachgewiesen werden 

 Die Verfügungsberechtigung über ein adäquates Übungsgelände muss nachgewiesen werden 

 Der Nachweis über die Verwendung geeigneter Lehrbehelfe und Lernunterlagen 

 Adäquate sanitäre Einrichtungen stehen den Schülern zur Verfügung 

 Durch eine Mindestanzahl von Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis ist eine den 

Anforderungen der OeSV Prüfungsordnung Binnen entsprechenden Ausbildung garantiert 

 Die Verfügungsberechtigung über für Schulungszwecke geeignete Segelfahrzeuge (für mindestens 

zwei Mann Besatzung) muss nachgewiesen werden 

 Die Segelschule tritt als Veranstalter von OeSV- Prüfungen auf und stellt so den Zugang zum 

Befähigungsausweis Bfa-Binnen sicher 

 Dem Inhaber, Verantwortlichen und allen autorisierten Lehrpersonen wird empfohlen, im Besitz 

eines gültigen Helferscheines nach Ausbildung der Österreichischen Wasserrettung zu sein 

 

3. Zuerkennung 
 

3.1 Antrag 

Der Antrag auf OeSV-Lizenzierung erfolgt über das Formular „Antrag auf Lizenzierung zur OeSV 

Ausbildungsstätte“, welches an das OeSV Service-Office Abt. Prüfungswesen übermittelt wird.  

Der Antragssteller bestimmt eine Bezeichnung für die Ausbildungsstätte, welche für die gesamte Dauer der 

Lizenzierung verwendet wird. Eine Änderung der Bezeichnung ist dem OeSV bekanntzugeben. 

Die Daten der Ausbildungsstätten werden im OeSV elektronisch erfasst. Der OeSV trifft rechtskonforme 

technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten. 
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3.2 Lizenzierung 

Wenn es begründete Bedenken an der fachlichen Qualifikation, an der Qualität der Ausbildung oder an der 

erforderlichen Kooperation mit dem OeSV gibt, ist die Lizenzierung nicht zu erteilen. 

Ein Anspruch auf die Lizenzierung als OeSV-geprüfte Ausbildungsstätte besteht nicht. 

Die Begründung mehrerer Standorte ist möglich. 

Die Lizenzierung erfolgt schriftlich. Die Lizenzierung erfolgt befristet auf den in der Lizenzierung 

angegebenen Zeitraum. Sind die Vorgaben dieser Richtlinien zum Ende der Lizenzierung weiterhin erfüllt, 

kann eine Verlängerung der Lizenzierung durchgeführt werden. 

Änderungen, insbesondere der Wegfall einzelner Zulassungskriterien, müssen unverzüglich dem OeSV 

schriftlich mitgeteilt werden. 

Der Referent für Prüfungswesen oder eine von ihm beauftragte Person sind berechtigt, jederzeit vor Ort bei 

der Ausbildung anwesend zu sein. 

OeSV-lizenzierte Ausbildungsstätten sind berechtigt, Kurse mit der Bezeichnung Bfa-Binnen und Bfa-Binnen 

Junior anzubieten und unter Einhaltung der OeSV-Prüfungsordnung Prüfungen zum Bfa-Binnen und Bfa-

Binnen Junior zu veranstalten. Nur solchen Ausbildungsstätten können die erforderlichen Berechtigungen 

für den elektronischen Datenaustausch, Prüfungen betreffend, erteilt werden. 

Die Ausbildungsstätten sind berechtigt, mit dieser Lizenzierung Werbung zu betreiben. Eine Liste der 

gewerblichen Ausbildungsstätten mit Lizenzierung wird auf der Homepage des OeSV veröffentlicht. 

Verbandsvereine dürfen nur im Rahmen ihres gemeinnützigen Zwecks Segelausbildungen anbieten. 

3.3 Erlöschen der Lizenzierung 

Die Lizenzierung erlischt mit: 

 Ablauf des Zeitraumes, für den sie erteilt wurde 

 Durch Zurücklegung 

 Mit dem Tod des Inhabers 

 Mit dem Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Inhabers 

3.4 Widerruf der Lizenzierung 

Die Zuerkennung kann vom Referenten für Prüfungswesen jederzeit schriftlich, unter Angabe der Gründe 

dafür, widerrufen werden. 

Die Lizenzierung ist zu widerrufen, wenn: 

 Die Vorgaben für die Lizenzierung nicht mehr zur Gänze erfüllt werden (dem Referat für 

Prüfungswesen ist es freigestellt, dem Inhaber eine Frist zur Beseitigung aufgetretener Mängel 

einzuräumen) 

mailto:office@segelverband.at


ÖSTERREICHISCHER SEGEL-VERBAND 
(OeSV) 

 

office@segelverband.at | www.segelverband.at 

  

 

 
Österreichischer Segel-Verband | Austrian Sailing Federation www.segelverband.at 

Mitglied bei: BSO, ÖOC, ÖPC, World Sailing, EUROSAF, EBA, IKA office@segelverband.at 

IBAN: AT42 2021 6200 5911 0100 | BIC: SPHBAT21 | SWIFT: GIBAATWW ZVR: 375279448 | DVR: 0062901 

 Verbandsschädigendes Verhalten und die Verbreitung von Schriften mit für den Verband 

schädigendem Inhalt 

 Der Leiter, der Verantwortliche nicht mehr ausübende Mitglieder des OeSV sind 

 Die Bfa-Binnen Prüfungsordnung nicht eingehalten worden ist 

4. Beiträge 

 
 Für die erstmalige Lizenzierung von gewinnorientierten Unternehmen sind € 200,00 an den 

Österreichischen Segel-Verband zu entrichten.  

 Für die Verlängerung von Lizenzierungen, welche analog zur Erstlizenzierung für ein Jahr gültig ist, 

sind € 50,00 an den Österreichischen Segel-Verband zu entrichten. 

 

5. Gültigkeit 
Diese Richtlinien gelten ab 01.01.2021 
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